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I. Einführung 
Wenn der Eindruck nicht täuscht, so geht die Beschäftigung mit der DDR-Justizgeschichte in 

der Historiographie, nach den großen Projekten in den 1990er Jahren, momentan wieder zu-

rück, während die Beschäftigung mit der bereits kleinteilig erforschten NS-Justizgeschichte 

eher wieder zunimmt1. Dies könnte daran liegen, dass das ungleich höhere Maß der Verbre-

chen im Nationalsozialismus die in Zeiten von Drittmittelzwängen unerlässliche öffentliche 

Aufmerksamkeit eher garantiert.  

1 

Damit rückt eine Epoche der Deutschen Justizgeschichte langsam wieder aus dem Blick, die 

gerade für eine vergleichende Justizgeschichte, die Richterkulturen thematisiert, in ihrer 

Sonderstellung von ganz besonderem Interesse ist.  

2 

II.  Frühe Missverständnisse im Umgang mit der DDR-
Ziviljustiz 

Wie eigenständig die DDR-Justiz funktionierte, zeigten bereits Missverständnisse im Umgang 

mit der DDR-Justiz nach 1989. Die Bundesdeutsche Justizgeschichte nach 1945 war von der 

Aufarbeitung des Nationalsozialismus geprägt. Schon früh bestimmte dabei die für das deut-

sche Rechtsdenken im 20. Jahrhundert so typische Methodenfixierung den Blick. Schuldfragen 

wurden über die Perspektive der Rechtsbeugung an Methode festgemacht, Bindung galt als 
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1 Vgl. den Überblick von Hinrich Rüping, Justiz und Nationalsozialismus. Ein Forschungsfeld und seine 

Geschichte, in: Gerhard Pauli / Thomas Vormbaum (Hrsg.), Justiz und Nationalsozialismus - Kontinuität 
und Diskontinuität, Baden-Baden 2003, S. 4 ff. 



schuldlos, Fortbildung als schuldhaft. Exkulpativ meinte Weinkauff: „Der Positivismus hat uns 

wehrlos gemacht“!2 Anklagend hielt Rüthers dem die „Unbegrenzte Auslegung“ entgegen3. 

Wie prägend und zugleich begrenzt diese Perspektive war, zeigte sich kurz nach dem Mauer-

fall. Rüthers hatte 1988 sein bereits älteres Plädoyer für „Methodenbewußtsein als Umdeu-

tungsbremse“4 zu 24 „Lehren aus der Rechtsperversion des Nationalsozialismus“5 verdichtet. 

Dieses Lernen aus der NS-Geschichte6 fand sehr schnell Anwendung, als der Bundesgerichts-

hof nach dem Mauerfall sich mit der Frage der Rechtsbeugung von DDR-Richtern auseinander 

setzen musste. Kraut, der diese Judikatur des BGH analysierte, kam zu dem Ergebnis: „Die 

von Rüthers entwickelten Grundsätze hinsichtlich der Umwertung des Rechts und der Rechts-

begriffe durch den Nationalsozialismus lassen sich ohne größere Probleme auf die marxistisch-

leninistische Staats- und Rechtstheorie übertragen.“7 Bald erschien eine Dissertation, die für 

§ 138 BGB in der Judikatur des Obersten Gerichts der DDR feststellte8: „So bemühte man sich 

in beiden Systemen, den jeweils relevanten Auslegungsmaßstab der guten Sitten zu verschlei-

ern. Hierdurch wurde es möglich, ihn einer kritischen Kontrolle zu entziehen.“9  

III.  Vergleich anhand von Beispielen aus der Zivilrechts-
judikatur 

Schon ein oberflächlicher Blick auf die DDR-Justizgeschichte lässt die hier durchklingende 

Vorstellung wenig plausibel erscheinen, ein Teil der Justiz oder des Staatsapparates, bei 

Rüthers die ideologisch bewusst lenkenden „Zauberer“10, hätten daneben existierende, ei-
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2 Bittere Pointe dieser Nutzanwendung von Radbruchs Selbstanklage des Jahres 1946 war, dass Rechtsphi-

losophen sozusagen zu vorweggenommenen Tätern wurden, die mit ihrem Gesetzespositivismus ganz 
überwiegend gerade nicht dem Nationalsozialismus sondern der Weimarer Republik gedient hatten; zu 
Weinkauffs These Daniel Herbe, Hermann Weinkauff, Tübingen 2008, S. 273 ff., 281 ff.  

3 Bernd Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialis-
mus, 4. Aufl. Heidelberg 1991.  

4 Bereits Unbegrenzte Auslegung, Nachwort 1991, S. 486. 

5 Bernd Rüthers, Entartetes Recht. Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich, München 1988, S. 22 
ff. 

6 Vgl. Anna Lübbe, Aus der Geschichte lernen?, in: RJ 7 (1988), S. 417 ff.; Michael Stolleis, Lehren aus 
der Rechtsgeschichte? Zur Auseinandersetzung mit den Thesen von Bernd Rüthers, in: Rainer Eisfeld / 
Ingo Müller (Hrsg.), Gegen Barbarei. Essays Robert M. W. Kempner zu Ehren, Frankfurt a. M. 1989, S. 
385 ff. 

7 Gerald M. Kraut, Rechtsbeugung? Die Justiz der DDR auf dem Prüfstand des Rechtsstaates (Münchner 
Universitätsschriften 130), München 1997, S. 16 Anm. 83. 

8 Jens Wanner, Die Sittenwidrigkeit der Rechtsgeschäfte im totalitären Staat. Eine rechtshistorische Unter-
suchung zur Auslegung und Anwendung des § 138 Absatz 1 BGB im Nationalsozialismus und in der 
DDR (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung 79), München 1996. 

9 Wanner (wie Anm. 11), S. 310. 

10 So Rüthers in der Entgegnung auf Lübbe und Behrends (siehe sogleich): Aus der Geschichte lernen? 
Eine Erwiderung, in: RJ 8 (1989), S. 381 ff., 387: „...Naivität der Zauberlehrlinge, die an solche 



gentlich kritische, aber eben durch Methode instrumentalisierte „Zauberlehrlinge“ beherrscht. 

Schon bald stellte sich daher auch heraus, dass die „Lehren“ aus der Rechtsgeschichte der NS-

Zeit den Blick auf die DDR-Justizgeschichte blockierten. Dies möchte ich an drei Urteilen aus 

den Jahren 1938, 1954 und 1957 exemplifizieren. 

Eines der berüchtigtsten nationalsozialistischen Urteile im Zivilrecht stammt aus dem Jahr 

1938 vom Amtsgericht Berlin-Schöneberg11. Ein gemeinnütziges Wohnungsunternehmen 

wollte einer jüdischen Mieterin unter Hinweis auf § 2 MietSchG kündigen. Die Vorschrift war 

Teil der Wohnungsnotgesetzgebung des Jahres 192312. Die Vorschrift lautete:  

Nach § 2 MietSchG kann der Vermieter auf Aufhebung des Mietverhältnisses klagen, wenn der 

Mieter sich einer erheblichen Belästigung des Vermieters schuldig macht und das Verhalten 

des Mieters derart ist, daß dem Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht 

zugemutet werden kann.  

5 

Der Richter sah im Judentum der Mieterin eine „erhebliche Belästigung“, da „ja das Tun und 

Lassen nur die Lebensäußerungen der Persönlichkeit sind“. Diese Belästigung sei verschuldet 

im Sinne der Norm, denn der jüdische Mieter sei „ein Fremdkörper innerhalb der Gemein-

schaft der deutschen Hausbewohner, ihm fehlt auch darüber hinaus die notwendige innere Ein-

stellung zu einer Gemeinschaft mit Deutschen.“ Auch die 6-Monatsfrist ab Kenntnis „von dem 

Aufhebungsgrunde“ (§ 2 Abs. 3 MietSchG), die eigentlich ab Mietbeginn am 27. Mai 1927 

oder doch wenigstens mit der nationalsozialistischen Rassepolitik ab 1933 hätte laufen müs-

sen, stand für den Richter nicht entgegen: „Es handelt sich dabei um einen Dauerzustand, so 

dass die Frist des § 2 Abs. 3 MietSchG nicht in Lauf treten kann“.  

6 

Ein deutlich antisemitisches Urteil und man kann bezweifeln, ob die Argumentation damalige 

Juristen methodisch überzeugt hat. Mit Blick auf den Begründungsstil ist aber vor allem auf-

fallend, dass auch dieses Urteil justizförmig daherkommt, nicht als politische Kampfschrift 

verstanden werden will. Dem Richter hatte sich auch eine andere Argumentation geboten, in-

dem das klagende Wohnungsunternehmen ganz allgemein auf die Bedeutung der Rassegesetz-

gebung hinwies. Dem hielt der Richter entgegen:  

„Die von dem erkennenden Gericht vertretene Ansicht mag tatsächlich zu einer Lockerung des 

Mieterschutzes für jüdische Mieter führen. Diese Auswirkung wird nicht durch eine Entsch. 

außerhalb des geltenden Rechts herbeigeführt, sondern durch eine Auslegung des § 2 Miet-

SchG. Zu einer Auslegung dieser Bestimmung ist das erkennende Gericht nicht nur berechtigt, 
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Scheinbegründungen und Umdeutungskunststücke glauben und ihnen willig folgen.“  

11 JW 1938, S. 3045. 

12 Hierzu Staudinger / Kiefersauer, 10. Auf. 1937, Vorbem. § 535 Rn. 40 ff. 



sondern auch verpflichtet. Deshalb sind die Ausführungen der Bekl. über Bedeutung des Nürn-

berger Gesetzes ohne Einfluß auf die Entscheidung.“  

Der Richter musste kaum mit politischen Schwierigkeiten rechnen. Die nationalsozialistischen 

Vorgaben für einen solchen Fall waren eindeutig. Und dennoch kam es ihm offenbar darauf an, 

hier ein Gesetz anzuwenden, nicht frei politisch zu entscheiden.  

8 

Dass man auch anders begründen kann, zeigt ein Urteil des Obersten Gerichts aus dem Jahr 

195413. Es ging um einen „Funkenflugfall“, bundesrepublikanischen Juristen als Problem der 

Geschäftsführung ohne Auftrag gut bekannt14. Das Oberste Gericht musste entscheiden, ob 

sich der private Eigentümer einer Scheune gegen deren Zerstörung durch den Funkenflug einer 

Dampflokomotive der Reichsbahn gem. § 906 BGB wehren kann. Im Gewande des BGB ging 

es um Staatshaftung, politisch also ein heikler Fall. Das Gericht ließ es ausdrücklich dahin ge-

stellt, ob das hier vorgebrachte Konzept der Aufopferung „überhaupt nach unserer Rechts- und 

Gesellschaftsauffassung möglich ist“ und nicht auf „einer überholten extremen Anschauung 

von den Ausschließungsbefugnissen des Grundeigentümers beruht“. Jedenfalls komme ein sol-

cher Anspruch bei einer „normalen Durchführung des Fahrbetriebes einer öffentlichen Eisen-

bahn“ nicht in Betracht: „Die dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen sind für die 

Durchführung des Wirtschaftsprozesses und damit für die Gesellschaft von so entscheidender 

Bedeutung, daß es undenkbar ist, den Anliegern ein Verbotsrecht gegen irgendwelche von ih-

rem Fahrbetrieb ausgehenden Einwirkungen zuzugestehen“. Ein solcher Anspruch sei „ohne 

Rücksicht auf die Bestimmung des § 906 BGB schlechterdings nicht gegeben“15.  

9 

Ganz in diesem Sinne wurde es 1957 abgelehnt, den gutgläubigen Erwerb von Volkseigentum 

zuzulassen: „Das staatliche sozialistische Eigentum (Volkseigentum) ist die entscheidende 

ökonomische Grundlage der Arbeiter- und Bauern-Macht in der Deutschen Demokratischen 

Republik. Es ist zugleich die Eigentumsform, die entscheidend auf den Charakter aller gesell-

schaftlichen und rechtlichen Verhältnisse in unserem Staat und damit auf die planmäßige, pro-

portionale Entwicklung unserer Volkswirtschaft einwirkt. Die von unserem Staat als fortgel-

tend sanktionierten Bestimmungen des deutschen Zivilrechts können also insoweit nicht ange-

wendet werden, als sie diese Entwicklung stören oder beeinträchtigen würden. Das gilt auch 

für die Anwendung der in den §§ 932-936 BGB enthaltenen Vorschriften über den Eigentums-

erwerb in gutem Glauben. Zwar genießt auch das private, insbesondere das persönliche Eigen-

tum der Bürger den Schutz der Verfassung und der Gesetze, aber gerade das Interesse unserer 

Arbeiter und Bauern verlangt eine Regelung des zivilrechtlichen Schutzes des Volkseigen-

10 

                                                 
13 OGZ 3, 1956, S. 218 ff. vom 8. 11. 1954. 

14 Vgl. BGHZ 40, S. 28 ff.  

15 OGZ 3, 1956, S. 220 f. 



tums, die die ungesetzliche Veräußerung volkseigener Sachen verhindert, insoweit dadurch 

Störungen in der Wirkung des ökonomischen Gesetzes einer planmäßigen Entwicklung 

unserer Volkswirtschaft eintreten können.“  

Während der DDR stellte sich somit ein ähnliches Problem wie nach 1933: Das BGB bestand 

formell fort und die Justiz stand vor der Aufgabe, es den völlig gewandelten politischen Vor-

gaben anzupassen. In beiden Systemen erfüllte die Justiz die in sie gesetzten Erwartungen. 

Dennoch fanden sich ganz andere Begründungsstile. Während in den Anfangsjahren des Natio-

nalsozialismus das angesichts der extremen politischen Abweichungen von den Prämissen des 

BGB eigenartige Bemühen dominierte, Umwertung methodenkonform zu erreichen, hat der 

ganze Aspekt der Gesetzesbindung bei überkommenem Recht in der DDR offenbar einen viel 

geringeren Stellenwert. Die Verwendung von Generalklauseln des Bürgerlichen Gesetzbuches 

war auch für die Anfangszeit der DDR nach 1950 gerade kein Kennzeichen der DDR-Justiz16. 

Bei allem auch innerhalb der DDR wiederholt beklagten Verharren in „bürgerlichem Rechts-

denken“17 passt das Methodenarsenal, das in der deutschen Methodendiskussion seit 1900 dis-

kutiert worden war, nicht, um die Besonderheiten der DDR-Begründungskultur zu verstehen. 

Die NS-Richter gerierten sich höflich-unpolitisch, die DDR Richter offen politisch. Indem man 

somit die DDR-Richter mit dem überkommenen Methodenblick schwer einordnen kann, blie-

ben die NS-Richter uns Heutigen irgendwie methodisch vertraut.  

11 

IV. Sonderwege der DDR-Ziviljustiz 
Auch an diesem Beispiel bestätigte sich die These der Ausgangsdebatte um Richterkulturen, 

dass Rechtsprechungsstile bzw. Begründungsstile Ausdruck von Richterkulturen bzw. Justiz-

kulturen sind. Dies kann für die DDR-Ziviljustiz vorliegend nur skizziert werden.  

12 

Hintergrund der offen politischen Urteilsbegründung war zunächst der nicht einfach anwen-

dende, sondern auch erzieherische Auftrag der Zivilrechtsjustiz. Der Austrag von zivilrechtli-

chen Konflikten vor den Gerichten wurde nicht primär als legitime Verwirklichung subjektiver 

13 

                                                 
16 Analyse anhand der veröffentlichten Entscheidungen des OG: Hans-Peter Haferkamp, 

Begründungsverhalten des Reichsgerichts zwischen 1933 und 1945 in Zivilsachen verglichen mit 
Entscheidungen des Obersten Gerichts der DDR vor 1958, in: Rainer Schröder (Hrsg.), Zivilrechtskultur 
der DDR 2, Berlin 2000, S. 15 ff.; zustimmend anhand der unveröffentlichten Judikatur Verena Knauf, 
Die Zivilentscheidungen des Obersten Gerichts der DDR von 1950-1958. Veröffentlichungspraxis und 
Begründungskultur, Berlin 2007, S. 126 ff., 157 ff. 

17 Dies war ein Hauptthema der Babelsberger Konferenz 1958, hierzu zusammenfassend Michael Stolleis, 
Sozialistische Gesetzlichkeit, München 2009, S. 49 ff.; die von Inga Markovits in ihrer Dissertation: 
Sozialistisches und bürgerliches Zivilrechtsdenken in der DDR, Köln 1969 getroffene Feststellung, die 
DDR habe sich auch nach Babelsberg nicht von bürgerlichem Rechtsdenken emanzipiert, wurde vom 
Politbüro so ernst genommen, dass nach Erscheinen eine Kommission eingerichtet wurde, die sich mit 
diesen Thesen auseinander setzen sollte, vgl. Marcus Mollnau, Die Bodenrechtsentwicklung in der 
SBZ/DDR, Berlin 2001, S. 470. 



Rechte begriffen sondern – mit Marx‘ Diktum von den „Muttermalen der alten Gesellschaft“ – 

als ein Zurückbleiben des gesellschaftlichen Bewusstseins des Bürgers interpretiert. Dies führ-

te in der DDR in den 1970er und 1980er Jahren zur soziologischen Untersuchung von Konflik-

tursachen und der Ausbildung einer differenzierten Konflikttheorie. Mit Stalins Betonung der 

„aktiven Kraft des Überbaus“ begannen das Zivilrecht und die Ziviljustiz in den fünfziger Jah-

ren eine aktive Erziehungsfunktion zu übernehmen. Diese Erziehungsarbeit, mit „Kritik und 

Selbstkritik“, führte im Zivilrecht zum Primat der Schlichtung vor dem des Entscheides. In 

manchen Prozessgruppen betrug die Vergleichsquote daher 90%. Zudem wurden ganze Kon-

fliktbereiche der innergesellschaftlich verstandenen, also außergerichtlichen Schlichtung über-

tragen. Dies galt insbesondere für die Konfliktkommissionen im Arbeitsrecht und auch für die 

Schiedskommissionen, die im Mietrecht tätig waren.  

Die Methode der „offensiven Begründung“ war zudem Teil eines ideologischen Methodenkon-

zepts, welches sich grundlegend vom früheren Methodenprogramm unterschied. Die in den 

50er Jahren entwickelte „Form-Inhalt-These“ ging, als Spielart des Basis-Überbau-Theorems, 

davon aus, dass mit dem Wechsel der Staatsform die Gesetze einen neuen Inhalt bekommen. 

Im Rahmen der dialektisch verstandenen „sozialistischen Gesetzlichkeit“ war also bei über-

kommenen Gesetzen nicht der Gesetzeswortlaut bindend sondern der in ihn hinein zu interpre-

tierende politische Inhalt. Da sich dieser nicht einfach durch das Selbststudium von Karl Marx 

und auch nicht durch die selbständige Analyse der Parteitagsbeschlüsse ergab, unterlagen die 

Richter direkten politischen Vorgaben.  

14 

Betrachtet man die Justizgeschichte des 20. Jahrhunderts, so erstaunt, gerade auch mit Blick 

auf die Zeit des Nationalsozialismus, wie stabil sich die Justiz gegenüber unmittelbarer politi-

scher Steuerung verhielt, seien es die Richterbriefe, seien es die Eingriffe durch Partei und Ge-

stapo, gegen die sich das Reichsjustizministerium erbittert zur Wehr setzte. Die Richter nach 

1933 funktionierten politisch durchaus im Sinne der Machthaber, sie taten es aber unter steter 

Betonung ihrer institutionellen und methodischen Autonomie.  

15 

Einzig die DDR-Justizgeschichte bildet hier eine Ausnahme. Eine auf Autonomie bedachte 

Richterkultur wurde für die spätere DDR bereits in der SBZ beseitigt. Während im Westen 

Deutschlands NS-belastete Richter unbehelligt blieben, ja an manchen Gerichten nach 1945 

mehr (ehemalige) Parteimitglieder judizierten als vor 1945, kam es in der SBZ bereits zwi-

schen 1945 und 1948 zur Entlassung von 905 Richtern18, die der NSDAP oder einer anderen 

Parteiorganisation angehört hatten. 80% der Richter waren solchermaßen belastet, und von die-

sen wurden 90% entlassen. Die örtlichen Kommandanten versuchten zunächst, die Lücken 

16 

                                                 
18 Zahlen bei Heike Amos, Justizverwaltung in der SBZ/DDR (Arbeiten zur Geschichte des Rechts in der 

DDR 1), Köln / Weimar / Wien 1996, S. 138 f. 



durch sog. „Richter im Soforteinsatz“ zu schließen. Regional unterschiedlich übernahmen juri-

stisch halb- oder ungebildete Kommunisten und „bewährte Antifaschisten“ die Rechtspre-

chung. 1946 begannen die ersten Volksrichterlehrgänge, die juristisch kaum geschulte Richter 

produzierten, die weit mehr nach „Klassenstandpunkt“ entschieden als nach juristischer Dog-

matik. Durch diesen in der deutschen Rechtsgeschichte einmaligen Austausch der Justizeliten 

kam es zu einem weitgehenden Bruch mit der überkommenen Richterkultur, etwas, was den 

Nationalsozialisten nach 1933 nie gelang. Damit standen Richter bereit, die nicht in den tradi-

tionellen Techniken erzogen worden waren sondern ihre Aufgabe offen als politisch emp-

fanden.  

Um diese bereits politisierten Juristen zu kontrollieren, wurde in der DDR eine Intensität staat-

licher Justizsteuerung herausgebildet, wie sie sich in keiner anderen Justizepoche des 20. Jahr-

hunderts findet. Dies betraf bereits die Auswahl der Studenten in der Schule und setzte sich in 

einer intensiven Politisierung der Juristenausbildung fort. Durch die Doppelstellung als Richter 

und Mitglied in den Parteiorganisationen blieb der Richter in ein doppeltes Sanktionssystem 

eingebunden. Im Gericht übernahm der Gerichtsdirektor die Mittlerstellung zu den politischen 

Instanzen. Er steuerte die Verfahren durch die Geschäftsverteilung, wöchentliche Rapporte und 

Einzelgespräche sowie, wie auch sonst üblich, durch seine Beurteilungen. Das Oberste Gericht 

beeinflusste die Untergerichte nicht nur durch veröffentlichte Entscheidungen. Es konnte Ur-

teile kassieren und anders entscheiden. Es kontrollierte die Untergerichte über „Wochenmel-

dungen“, Aktenanforderungen, Inspektionen, Tagungen, Aussprachen und Materialien zur An-

leitung der Rechtsprechung. Die Mitwirkung der Staatsanwaltschaft als „Hüterin der sozialisti-

schen Gesetzlichkeit“ im Zivilprozess sorgte für eine politische Kontrolle in der Verhandlung.  

17 

Die Richterkultur der DDR unterscheidet sich damit in einer ganzen Reihe von Aspekten deut-

lich von der Richterkultur zwischen Kaiserreich, Weimar, dem Nationalsozialismus und der 

Bundesrepublik. Die Beschäftigung mit der Richterkultur der DDR zeigt auf, wie verhältnis-

mäßig homogen in Zusammensetzung, Rechtstechnik, politischer Einstellung und Selbstver-

ständnis die Deutsche Justiz zwischen 1900 und jedenfalls 1968 außerhalb der DDR war. In 

längerfristiger Perspektive wird die Sonderstellung fast noch deutlicher. Wohl zu keinem Zeit-

punkt der Deutschen Justizgeschichte findet sich eine derart radikale Umsetzung eines politi-

sch-ideologischen Konzepts durch den Aufbau einer völlig neuen Justiz. In ihrer politischen 

und ideologischen Radikalität war die Richterkultur der DDR ein Experiment, welches eine 

vergleichende Justizforschung nicht unbeachtet lassen sollte. 

18 
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